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Bei Antworten bitte anführen 

2.8.1985 GZ.86/13-11 0A/85 

Betrifft: Ausbildung zum F acharzt für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde; 
Regelung des Rechtsverhältnisses 
der Lehrgangsteilnehmer und des 
Ausbi1dungsbeitrages, Aussendung 
des Gesetzentwurfes zur Begutachtung. 

1985 09 09 

Zu dem übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

die Verordnung betreffend die Regelung der Ausbildung zum 

Zahnarzt geändert wird, gestattet sich die gefertigte Öster

reichische Dentistenkammer nachfolgende Stellungnahme abzu

geben. 

Es wird beantragt, daß in den Erläuterungen auf Seite 3, 

der drittletzte Absatz wie folgt zu fassen ist: 

"Die Aufnahme in den Lehrgang soll im Auftrag des Bundesmini

steriums für Wissenschaft und F orschung dem jeweiligen Klinik

vorstand unter Bedachtnahme auf den durch die Bundesfachgru p pe 

für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Östrreichischen 

Ärztekammer und der Österreichischen Dentistenkammer festge

stellten Bedarf mit administrativer Unterstützung der Uni

versitätsdirektion obliegen. Da die Lehrgangsteilnehmer nicht 

zum Personal der Universität zählen, erübrigt sich auch das 
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1985 09 09 SCHREIBEN VOM ....................... . 

BLATT 2 

für Universitätsbedienstete vorgeschriebene Vorschlags- und 

Aufnahmeverfahren ." 

Der Einbau der Bundesfachgruppe für Zahn-, Mund- und Kiefer

heilkunde der 6sterreichischen Ärztekammer und der 6sterrei-

chischen Dentistenkammer scheint deshalb erforderlich, weil 

diese beiden Körperschaften feststellen können, wo der Be

darf für zukünftige Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kiefer

heilkunde am dringendsten ist. Um eine flexiblere Reaktion 

auf Änderungen des regionalen Bedarfs an Zahnärzten möglich 

zu machen, erscheint es erforderlich, daß sowohl die Bundes

fachgruppe für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der 6sterrei

chischen Ärztekammer, als auch die 6sterreichische Dentisten

kammer bei der Aufnahme in den Lehrgang mitwirken können. 

25 Ausfertigungen der Stellungnahme sind dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet worden. 

• 

v"\JlU 
Dentist Kurt G.Sipek 

Präsident 
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